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Ihre persönliche Checkliste für den Weg in die inklusive Beschulung Ihres Kindes: 

    Gespräche mit der Kooperationslehrkraft im Kindergarten    

       Erläuterung des besonderen Beschulungsbedarfes bei der Anmeldung in der zuständigen Grundschule  

       Antragstellung „Überprüfung des sonderpädagogischen Bildungsanspruchs“ beim Staatlichen Schulamt Rastatt 

    Gespräch über das Ergebnis der sonderpädagogischen Diagnostik mit der Sonderschullehrkraft  

    Wahl zur Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 

    ggfs. Antragstellung „Antrag auf ein inklusives Bildungsangebot“ über die zuständige Grundschule 

    Teilnahme an der Bildungswegekonferenz  

    Anmeldung an der festgelegten Schule unter Vorlage des Feststellungsbescheides 

Wichtig ist die Klärung der 

Frage, ob der Anspruch auf 

ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot am Ende 

der Grundschulzeit fortbe-

steht. 

Besteht der Anspruch Ihres 

Kindes weiterhin, üben Sie 

Ihr Wahlrecht vor dem Über-

gang in die Klasse 5 erneut 

aus.  

Sie wählen wieder für Ihr 

Kind, ob der Anspruch an 

einer allgemeinen Schule 

oder einem SBBZ erfüllt 

werden soll. Alle Angaben 

über die Gruppenbezogen-

heit gelten auch in der Se-

kundarstufe. 

Es besteht für Sie die 

Pflicht, vor jeder Anmeldung 

Ihres Kindes an einer ande-

ren allgemeinen Schule (z.B. 

bei Umzug) auf den festge-

stellten Anspruch auf ein 

sonderpädagogisches Bil-

dungsangebot hinzuweisen.  

Falls es eine wesentliche 

Änderung in der Entwicklung 

Ihres Kindes gibt oder Sie 

im Verlauf der Schulzeit 

eine andere Entscheidung 

treffen möchten, ist diese 

Möglichkeit ebenfalls vorge-

sehen.  

Bitte setzen sie sich dazu 

rechtzeitig mit dem Staatli-

chen Schulamt Rastatt in 

Verbindung. 

  

Die Grundschulzeit ist beendet — Wie geht es weiter? 

Nach der Grundschule: 

Bei weiterhin 

bestehendem 

Anspruch auf ein 

sonderpädagogisches 

Bildungsangebot:  

 

Erneutes Wahlrecht  

der Eltern (s. S. 2) 

Ihr Kind wird im kommenden 

Schuljahr schulpflichtig und 

Sie beschäftigt die Frage nach 

der passenden Schule für Ihr 

Kind? 

Ihr Kind ist dann schulpflich-

tig, wenn es bis zum 30.09. 

des Jahres, in dem es einge-

schult wird, 6 Jahre alt wird.  

Zur Anmeldung in die Grund-

schule erhalten Sie eine 

schriftliche Einladung der für 

Sie zuständigen Grundschule, 

in deren Schulbezirk Sie woh-

nen.  

Zuständig für die Einschulung 

aller Kinder ist stets die Schul-

leitung dieser Grundschule.  

Sie als Eltern melden Ihren 

Wunsch zur Einschulung i.d.R. 

bis spätestens vor den Weih-

nachtsferien bei der Schullei-

tung an. Im Idealfall haben Sie 

Ihre Fragen bezüglich einer 

vorzeitigen Einschulung, einer 

Zurückstellung, einer regulä-

ren Einschulung oder einer 

vielleicht in Frage kommen-

den inklusiven Beschulung be-

reits mit der für Ihre Kinderta-

geseinrichtung zuständigen 

Kooperationslehrkraft der 

Grundschule thematisiert. Sie 

müssen damit nicht bis zum 

Tag der Schulanmeldung war-

ten. Die ersten Schritte im 

Hinblick auf die Einschulung 

Ihres Kindes können sie be-

reits zu Beginn des letzten 

Kindergartenjahres einleiten.  

Die Kooperationslehrkraft der 

Grundschule steht Ihnen zur 

Beratung und Information 

über alle Verfahren gerne zur 

Verfügung.  

Besucht Ihr Kind einen Schul-

kindergarten, werden Sie vor 

Ort rechtzeitig und umfassend 

über die Möglichkeiten der Be-

schulung informiert.  

Bei der Anmeldung bespricht 

die Schulleitung der Grund-

schule mit Ihnen die Belange 

Ihres Kindes eingehend und 

informiert Sie über alle weite-

ren Schritte.  

Bitte sammeln Sie dazu alle 

wichtigen Unterlagen und 

Berichte.  

Schulpflicht / Schulanmeldung 

Sonderpädagogische Diagnostik als Voraussetzung für eine inklusive Beschulung 

Die notwendige Vorausset-

zung für eine „Inklusive Be-

schulung“ Ihres Kindes ist der 

vom Staatlichen Schulamt 

festgestellte Anspruch auf ein 

sonderpädagogisches Bil-

dungsangebot. Die Feststel-

lung dieses Anspruchs Ihres 

Kindes erfolgt auf der Grund-

lage einer umfangreichen son-

derpädagogischen Diagnostik. 

Dazu müssen Sie einen „An-

trag auf Überprüfung des son-

derpädagogischen Förderbe-

darfs“ an das Staatliche 

Schulamt Rastatt stellen. Das 

Formular dazu erhalten sie 

entweder über Ihre zuständige 

Grundschule oder über die  

Homepage des Staatlichen 

Schulamts Rastatt. Die Grund-

schule berät Sie diesbezüglich  

gerne.  

Nach Eingang des Antrags be-

auftragt das Staatliche Schul-

amt ein Sonderpädagogisches 

Bildungs– und Beratungszent-

rum (SBBZ) mit der Erstellung 

eines Gutachtens. Eine Son-

derschullehrkraft nimmt zeit-

nah mit Ihnen Kontakt auf. Mit 

Ihrem Einverständnis kann sie 

auch Gespräche mit den the-

rapeutischen Fachkräften, die 

Ihr bereits Kind gut kennen, 

führen. Auf der Grundlage al-

ler diagnostischen Ergebnisse 

erstellt die Lehrkraft ein son-

derpädagogisches Gutachten. 

Über dessen Inhalt und über 

das Ergebnis des gesamten 

Diagnoseprozesses werden 

Sie von ihr ausführlich infor-

miert. 

Das Gutachten wird von ihr an 

das beauftragende Schulamt 

gesendet, welches dann über 

den sonderpädagogischen Bil-

dungsanspruch Ihres Kindes 

entscheidet.   
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Besteht bei Ihrem Kind der An-

spruch auf ein sonderpädago-

gisches Bildungsangebot, kön-

nen Sie wählen, wo dieser er-

füllt werden soll: 

Soll Ihr Kind an einer allgemei-

nen Schule im inklusiven Un-

terricht lernen? Oder möchten 

sie, dass Ihr Kind am zuständi-

gen SBBZ (sonderpädagogi-

sches Bildungs– und Bera-

tungszentrum) unterrichtet 

wird? (In diesem Fall gibt es 

gegebenenfalls  auch die Mög-

lickeit, am Unterricht im Rah-

men einer „kooperativen Orga-

nisationsform “ -ehemals Au-

ßenklasse- teilzunehmen, so-

fern diese durch das entspre-

chende SBBZ eingerichtet ist).  

Im gemeinsamen Gespräch 

über die Ergebnisse der Diag-

nostik informiert Sie die Son-

derschullehrkraft über diese 

beiden Wahlmöglichkeiten. 

Fällt Ihre Wahl auf die allge-

meine Schule, erhalten sie von 

ihr das Antragsformular „An-

trag auf ein inklusives Bil-

dungsangebot“, welches Sie 

ausgefüllt an der für Sie zu-

ständigen Grundschule abge-

ben. Damit ist auch diese über 

Ihren Wunsch informiert. Die 

Grundschule leitet Ihren An-

trag umgehend an das Staatli-

che Schulamt weiter.  

Fällt Ihre Wahl auf das SBBZ, 

informiert Sie die Lehrkraft 

ebenfalls über die weiteren 

Schritte.  

Bitte beachten Sie: Wenn für 

Ihr Kind zur Erfüllung seines  

Anspruches auf ein sonderpä-

dagogisches Bildungsangebot 

eigene Bildungsziele und eige-

ne Leistungsanforderungen er-

forderlich sind („zieldifferen-

ter“ Unterricht), ist der Unter-

richt an der allgemeinen Schu-

le für Ihr Kind durch die ge-

setzliche Vorgabe grundsätz-

lich gruppenbezogen zu orga-

nisieren. Das bedeutet, dass 

der Schulort für Ihr Kind nicht 

automatisch die für Sie zu-

ständige Grundschule an Ih-

rem Wohnort ist. Ihr Kind wird 

in diesem Fall gemeinsam mit 

Kindern ohne Anspruch auf 

ein sonderpädagogisches Bil-

dungsangebot an einer allge-

meinen Schule für die über-

wiegende Dauer des Unter-

richts durch zwei Lehrkräfte 

(eine Lehrkraft der allg. Schule 

und eine Sonderschullehr-

kraft) unterrichtet. Nur so 

kann dem Anspruch Ihres Kin-

des auf eine passgenaue För-

derung Rechnung getragen 

werden.  

(auch bauliche) Ausstattung 

der Schule für unser Kind?  

Wie wichtig ist uns die perso-

nelle Versorgung mit einer 

Fachkraft aus der Sonderschu-

le, wenn die unterrichtende 

Sonderschullehrkraft z.B. 

krankheitsbedingt vertreten 

werden muss?  

Wie wichtig ist uns die kon-

stante Verfügbarkeit einer 

Fachkraft zur medizinisch-pfle-

gerischen Versorgung?  

Fragestellungen, die vielleicht 

hilfreich sind und die Sie in 

Ihre Überlegungen einbezie-

hen sollten:  

Wie wichtig ist für unser Kind 

eine kleine und überschauba-

re Lerngruppe ? 

Welchen Stellenwert hat für 

unser Kind das Vorhandensein 

einer „unterrichtsbegleiten-

den“ Therapiemöglichkeit? 

Wie wichtig ist die räumliche 

Wie wichtig ist uns der „ge-

schützte Raum“ für unser Kind, 

z.B. bei der sächlichen Ausstat-

tung und der Akzeptanz unter-

einander?  

Welche Betreuungszeiten be-

nötigen wir ? 

Wie wichtig ist uns die Anbin-

dung an die fachliche Expertise 

eines SBBZ (z.B. Vernetzung, 

Kontakte, Beratung, außerun-

terrichtliche Angebote, berufli-

cher Übergang)?  

Elternwunsch 

Erfüllung des sonderpädagogischen Bildungsanspruchs an einem SBBZ 

Erfüllung des sonderpädagogischen Bildungsanspruchs an einer allgemeinen Schule 

Wie selbständig ist unser 

Kind (z.B. selbständige Le-

bensführung, Alltagsfähigkei-

ten)?  

Welchen Stellenwert haben 

für uns die Sozialkontakte un-

seres Kindes in der Schule? 

Welche Betreuungszeiten be-

nötigen wir? 

Ist es uns möglich, innerhalb 

des Familienalltags zusätzlich 

notwendige Therapiezeiten zu 

organisieren?  

 

 

 

 

Fragestellungen, die vielleicht 

hilfreich sind und die Sie in 

Ihre Überlegungen einbezie-

hen sollten:  

Wie viel Hilfe von Seiten der 

Sonderpädagogik wird unser 

Kind in der Schule benötigen? 

Kann unser Kind auch in 

einer großen Lerngruppe 

(Klassenstärke in der allge-

meinen Grundschule bis maxi-

mal 28 Kinder) erfolgreich 

lernen? 

Seite  2 Elterninformation 

Erfüllung des 

Anspruchs auf ein 

sonderpädagogisches 

Bildungsangebot an 

einer allgemeinen 

Schule  

oder  

an einem sonder- 

pädagogischen 

Bildungs– und 

Beratungszentrum 

(SBBZ) 

WICHTIGE FRIST: 

 

Antrag auf ein 

inklusives Bildungs-

angebot an einer 

allgemeinen Schule  

bei festgestelltem 

Anspruch: 

  

Möglichst bis  

31. Januar des Jahres, 

in dem Ihr Kind 

eingeschult wird 

Sobald dem Staatlichen Schul-

amt das sonderpädagogische  

Gutachten und Ihre Entschei-

dung vorliegen, werden im 

Rahmen von Gesprächen mit 

Ihnen und allen beteiligten 

Personen mögliche Lernorte 

für Ihr Kind erörtert. Dabei gilt 

es, sowohl die Bedürfnisse  

Ihres Kindes als auch die Be-

dingungen vor Ort abzuwägen.  

Das Team des Fachbereiches 

„Inklusion“ des Staatlichen 

Schulamtes Rastatt berät Sie 

dabei in allen Fragestellungen.  

Grundlage zur Erfüllung des 

Anspruchs Ihres Kindes ist 

eine Schulangebotsplanung, 

die mit den entsprechenden 

Stellen (in Frage kommende 

Schulen, Schulträger, Leis-

tungs– und Kostenträger, z.B. 

Sozialamt) abgestimmt wer-

den muss.  

Ausgehend von Ihrem Wunsch 

schlägt Ihnen das Staatliche 

Schulamt im Rahmen einer 

Bildungswegekonferenz ein 

Bildungsangebot an einer all-

gemeinen Schule vor (Anm.: s. 

S. 2, grundsätzlich gruppenbe-

zogen bei zieldifferentem Un-

terricht nach §83 (3) SchG).  

Zu der Bildungswegekonferenz 

werden Sie rechtzeitig eingela-

den. Neben Ihnen als Erzie-

hungsberechtigte nehmen 

auch Vertreter der oben ge-

nannten Stellen und die gut-

achtenerstellende Lehrkraft 

teil.  

Im Anschluss an die Bildungs-

wegekonferenz legt das Staat-

liche Schulamt den mit Ihnen 

abgestimmten Schulort in 

einem Feststellungsbescheid 

fest. 

Es ergibt sich für Sie daraus 

die Verpflichtung, diesen Be-

scheid bei der Anmeldung an 

der festgelegten Schule vorzu-

legen und auf den festgestell-

ten Anspruch auf ein sonder-

pädagogisches Bildungsange-

bot hinzuweisen. 

 

hilfe hatte, muss diese in 

jedem Fall für den Wechsel 

in die Schule von Ihnen neu 

beantragt werden. Im Rah-

men einer inklusiven Be-

schulung werden die Ansprü-

che hierauf durch den Leis-

tungsträger (Eingliederungs-

hilfe) erneut geprüft.  

Bitte setzen sie sich dazu 

rechtzeitig mit Ihrer entspre-

chenden sachbearbeitenden 

Wenn bei Ihrem Kind eine kör-

perliche und/oder geistige Be-

einträchtigung vorliegt, werden 

möglicherweise auch begleit-  

tende Hilfen zur Bewältigung 

des Schulalltages benötigt.  

In diesem Fall müssen Sie 

beim Sozialamt/der Eingliede-

rungshilfe einen Antrag stel-

len. Falls Ihr Kind bereits im 

Kindergarten eine Unterstüt-

zung durch die Eingliederungs-

Stelle in Verbindung.  

Die Beantragung kann nicht 

durch die allgemeine Schule 

oder das Staatliche Schulamt 

erfolgen.  

 

Leistungen der Eingliederungshilfe: z.B. Begleitende Assistenzkraft 

Warum gruppenbezogen? Das Zwei-Pädagogen-Prinzip 

Ressourcen in entsprechen-

dem Umfang zur Verfügung zu 

stellen.  

Das damit mögliche Zwei-

Pädagogen-Prinzip steht da-

bei für die Zusammenarbeit 

einer allgemeinen und einer 

sonderpädagogischen Lehr-

kraft in einem inklusiven Bil-

dungsangebot. 

Dies wird beim zieldifferenten 

Unterricht für die überwiegen-

de Dauer des Unterrichts (s. S. 

2) angestrebt und lässt sich in 

der Regel nur bei gruppenbe-

zogenen Angeboten realisie-

ren.  

Auch bei zielgleichem Unter-

richt sind die Erfahrungen 

äußerst positiv, da die Kinder 

innerhalb einer kleinen Grup-

pe „unter Gleichen“ vielfältig-

ste unterschiedliche Zugehö-

rigkeitserfahrungen machen 

können (Peer-Gedanke).    

 

Die Ergebnisse des Schulver-

suchs haben in den letzten 

Jahren gezeigt, dass inklusive 

Bildungsangebote -insbeson-

dere im zieldifferenten Unter-

richt- am besten über gruppen-

bezogene Angebote erreicht 

werden.  

In dieser Organisationsform 

gelingt es am besten, die Inte-

ressen und Bedürfnisse der 

Schüler/innen zu berücksichti-

gen und die hierfür notwendi-

gen sonderpädagogischen 
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Bildungswegekonferenz  —  die richtige Schule für mein Kind? 

Assistenz: 

Ein zeitlich 

befristetes 

Unterstützungs- 

angebot während  

der Kindergarten– 

oder Schulzeit: Eine 

schulfremde 

Person wird als 

Assistenzkraft zur 

Bewältigung des 

Schulalltags ein-

gesetzt.  

 

 

 

Bildungswege-

konferenz  -   

Die richtige Schule für 

mein Kind? 




